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*** 
 

Datum : 07.09.2022 

Sachverständige / Gutachterin 
*** 

Praxisgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie 

*** 
*** 
***  

6F 9/22  Amtsgericht / Familiengericht Mosbach 
Hauptstraße 10 
74821 Mosbach 

FAX: +49626187639 und +49626187460 

Antrag auf amtsseitig einzuleitende Verfahren nach dem 
Amtsermittlungsgrundatz beim AMTSGERICHT MOSBACH 

Antrag auf Thematisierung dieser Verfahren in den  
Gerichtsbeschlüssen 6F 9/22, 6F 202/21 und 6F 2/22 

beim AMTSGERICHT MOSBACH 

Antrag auf anonymisierte und neutralisierte Veröffentlichung dieser 
Gerichtsbeschlüsse beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchst-
richterlicher Rechtsprechung § 23 EGGVG (u.a. Erlaß unterlassener 
Verwaltungsakte), BGH Az. IV AR (VZ) 2/16 vom 05.04.2017 | BVerwG 

7 B 170.92 vom 01.12.1992 |  
BVerwG 6 C 3.96 vom 26.02.1997 | 

 

Sehr geehrte Frau ***,  
Sehr geehrte Damen und Herren vom Amtsgericht Mosbach, 

bestätigen Sie bitte den Eingang des vorliegenden Dokumentes. 

Die folgenden persönlich ehrverletzenden und berufsschädigenden Beschimpfungen, Beleidi-
gungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen sowie wahrheitswidrigen Unterstellungen der 
KM und anderer Verfahrensbeteiligter gegenüber dem Antragsteller und sei-
nen Familienangehörigen unter wiederholter Verletzung von Persönlichkeitsrechten in den 
beim Amtsgericht Mosbach anhängigen Sorge- und Umgangsrechtverfahren zielen auf die Be-
einflussung und Manipulation eben dieser anhängigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsver-
fahren ab. 

Mit den Verfügungen vom 17.08.2022 unter 6F 202/21 verknüpft das Amtsgericht Mosbach 
amtsseitig und offiziell die anhängigen Familienrechtsverfahren 6F 211/21 und 6F 202/21 so-
wie daraus assoziiert hervorgehend 6F 2/22 aus ein und demselben Verfahrenscluster mit den 
vom Antragsteller initiierten anhängigen NS- und Rechtsextremismus-Verfahren des Antrag-
stellers aus 6F 9/22 aus dem gegenwärtigen Zeitraum um 2022 sowie mit den öffentlich nach-
weisbaren Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialistischem Unrecht 
und Nationalsozialistischen Verbrechen des Antragstellers aus dem Zeitraum vor 14 Jahren 
aus 2008. 

Siehe öffentliche frei verfügbare Dokumentation und Medienaufbereitung unter : 

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-
Verfahren/Verknuepfung-von-Familienrechts-und-NS-Verfahren/ 

 

 

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Verknuepfung-von-Familienrechts-und-NS-Verfahren/
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Verknuepfung-von-Familienrechts-und-NS-Verfahren/
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1 Beantragte Amtsseitig einzuleitende Verfahren nach dem Amtsermittlungs-
grundsatz per Verfügung 

 

1.1 Beschimpfungen, Beleidigungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen der KM 
gegenüber dem Antragsteller als "Rassist" 

Dem Antragssteller werden in den anhängigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren 
beim Amtsgericht Mosbach wiederholt rassistisches Denken und Handeln seitens der KM un-
terstellt. Die involvierten Fachstellen ignorieren nachweisbar per Aktenlagen und Verfahren-
sanalysen die diesbezüglichen wiederholten und unzähligen vom Antragsteller eingebrachten 
Stellungnahmen und Gegenerklärungen in ihren eigenen Berichterstattungen an das Familien-
gericht Mosbach. Das Amtsgericht-Familiengericht Mosbach dokumentiert diese wahrheitswid-
rigen Rassismusvorwürfe unter Falschaussagen vor Gericht in der Beschlussfassung vom 
23.12.2021 unter 6F 211/21 zur gezielten Beeinflussung und Manipulation des Sorgerechtsver-
fahren bezüglich der ABR-Übertragung.  
Mit den Verfügungen des Amtsgerichts Mosbach vom 17.08.2022 unter 6F 202/22 und 6F 9/22 
dokumentiert und belegt das Amtsgericht Mosbach die langjährige grundlegende Anti-Nazi- 
und Anti-Rassismus-Haltung des Antragstellers mit seinen öffentlich nachgewiesenen Aufklä-
rungs- und Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialistischem Unrecht und Nationalsozia-
listischen Verbrechen sowohl aus dem Zeitraum um 2008 als auch aus dem aktuellen Zeit-
raum um 2022 mit den vom Antragsteller initiierten NS-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach. 

Siehe öffentliche frei verfügbare Dokumentation und Medienaufbereitung unter : 
http://www.nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/ 

Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Ermittlungsverfahren nach 
dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung gegen die KM wegen Beschimpfungen, Beleidi-

http://www.nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/
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gungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen der KM gegenüber dem Antragsteller als 
"Rassist". Zudem ergehen weiterführend die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in 
den Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH 
sowie auf anonymisierte und neutralisierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 
202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher 
Rechtsprechung. 

 

1.2 Beschimpfungen, Beleidigungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen der KM 
gegenüber Familienangehörigen des Antragsteller als "Nazis" 

In dem vom Amtsgericht Mosbach in Auftrag gegebenen Familienpsychologischen Sachver-
ständigengutachten vom 07.04.22 unter Aktz: 6F202/21 auf Seite 49. Absatz 1 beschimpft, be-
leidigt, verunglimpft und verleumdet die KM eine Familienangehörige des Antragstellers als 
"Nazi". Mit einer Verfügung des Amtsgerichts Mosbach vom 17.08.2022 unter 6F 202/22 the-
matisiert das Amtsgericht Mosbach die Verurteilung des Antragstellers vor 14 Jahren in 2008 
wegen Beleidigung anderer Personen als "Nazis".  
Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Ermittlungsverfahren nach 
dem Amtsermittlungsgrundsatz und dem Gleichbehandlungsgrundsatz per Verfügung gegen 
die KM wegen Beschimpfungen, Beleidigungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen der 
KM gegenüber Familienangehörigen des Antragstellers als "Nazi". Zudem ergehen weiterfüh-
rend die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in den Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 
6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH sowie auf anonymisierte und neutrali-
sierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim 
AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung. 

 

1.3 Beschimpfungen, Beleidigungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen der KM 
gegenüber dem Antragsteller als "Kindesentführer" 

Im beim Amtsgericht Mosbach anhängigen Verfahrenscluster zu Sorge- und Umgangsrechts-
sachen 6F 216/21, 6F 211/21, 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beschimpft, beleidigt, verun-
glimpft und verleumdet die KM wiederholt nachweisbar per Aktenlagen und Verfahrensanaly-
sen wider besseren Wissens den Antragsteller als angeblichen "Kindesentführer". Die wahr-
heitswidrigen Aussagen, An- und Beschuldigungen der KM gegenüber dem Antragsteller mit 
der öffentlichen Falschen Verdächtigung des Straftatbestandes einer Kindesentziehung, macht 
die KM eindeutig nachweisbar mehrfach wider besseren Wissens, da sowohl der KM selbst 
bekannt als auch gerichtsbekannt nachweisbar per Aktenlagen und Verfahrensanalysen ist, 
dass der Antragsteller sich zu diesem Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 mit dem ge-
meinsamen Kind ordnungsgemäß angemeldet beim zuständigen Einwohnermeldeamt in einer 
Caritas-Männergewaltschutzeinrichtung befand. Des Weiteren sind die offiziellen Aufenthalts-
bescheinigungen des Antragstellers und des gemeinsamen Kindes in dieser Caritas-
Männergewaltschutzeinrichtung per Aktenlagen gerichtsbekannt.   
Die wahrheitswidrigen Aussagen, An- und Beschuldigungen der KM gegenüber dem Antrag-
steller mit der öffentlichen Falschen Verdächtigung des Straftatbestandes einer Kindesentzie-
hung macht die KM öffentlich nachweisbar sowohl vor den Klinikärzten in Bad Mergentheim 
am 27.12.2021, mit den Aussagen im Arztbrief, dass der Antragsteller den gemeinsamen Sohn 
angeblich ca. zwei Monate lang entführt hätte, als auch in dem vom Amtsgericht Mosbach in 
Auftrag gegebenen Familienpsychologischen Sachverständigengutachten vom 07.04.22 unter 
Aktz: 6F202/21 in dem von der Sachverständigen eingeholten Arztbericht vom 29.03.2022 ge-
genüber der Frauenärztin auf Seite 1, letzter Absatz und im von der Sachverständigen einge-
holten Bericht der Verfahrensbeiständin vom 28.02.2022. In diesem Bericht der Verfahrensbei-
ständin sowie in der Eingabe der KM an das Gericht vom 22.06.2022 unter 6F 202/21 auf Sei-
te 3 behauptet die KM mit nachweisbar wahrheitswidrigen Aussagen, dass der AG „zum dama-
ligen Zeitpunkt weder eine Arbeit noch eine Wohnung hatte,“ um damit zu begründen, dass die 
KM entgegen der Vereinbarung in der Beschlussfassung beim AG/FG MOS vom 23.12.2021 
im Ursprungsverfahren unter 6F 211/21, als Voraussetzung für die ABR-eA-Übertragung auf 
sie selbst, großzügigen flexiblen unbegleiteten Umgang zwischen Kind und Antragsteller ge-
währen wollte und würde, den die KM dann aber anschließend vom 23.12.2021 bis zum 
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07.05.2022 durch ihre Umgangsboykotte und Umgangsbeeinträchtigungen zu keinem Zeit-
punkt gewährt hat. Die KM hält hier erneut nachweisbaren wahrheitswidrigen Vortrag in ihren 
Eingaben an das Amtsgericht Mosbach entgegen der Wahrheitspflicht vor Gericht. Der Antrag-
steller ist entgegen den wahrheitswidrigen Aussagen der KM vor dem Amtsgericht Mosbach in 
diesem Zeitraum nachweisbar nicht wohnungslos gewesen und auch zu keinem Zeitpunkt 
beim zuständigen Jobcenter als arbeitssuchend gemeldet gewesen.   
Diese Kindesentführungs-Aussagen der KM sind wahrheitswidrig und entsprechen nicht der 
konkreten juristischen Sachlage. Beide Elternteile hatten bis zur Beschlussfassung des Amts-
gerichts Mosbach zum 23.12.21 unter 6F 211/21 das volle gemeinsame Sorgerecht und beide 
Elternteile hatten auch bis zu diesem Zeitpunkt das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Erst mit 
dem Gerichtsbeschluss vom 23.12.21 wurde der KM in einer einstweiligen Anordnung das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht zunächst nur „vorläufig“ übertragen.   
Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Ermittlungsverfahren nach 
dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung gegen die KM wegen Beschimpfungen, Beleidi-
gungen, Verunglimpfungen und Verleumdungen der KM gegenüber dem Antragsteller als 
"Kindesentführer". Zudem ergehen weiterführend die Anträge auf Thematisierung dieser Ver-
fahren in den Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT 
MOSBACH sowie auf anonymisierte und neutralisierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbe-
schlüsse 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchst-
richterlicher Rechtsprechung.  
 

1.4 Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Antragstellers : Arschfoto 

Die KM macht eine Eingabe an das Gericht mit einem "Arschfoto" des Antragstellers, um so-
wohl in ihrer Eidesstaatlichen Erklärung und in ihren weiteren Eingaben an das Gericht dem 
Antragsteller wahrheitswidrig zu unterstellen, dass er sich angeblich unter einem Vortäuschen 
falscher Tatsachen den Zugang zu und den Aufenthalt in einer Männergewaltschutzeinrichtung 
erschlichen hätte. Die KM hat sich dieses Arschfoto des Antragstellers erschlichen beim Haus-
arztbesuch zum Überprüfen der Rücken- und Beinschmerzprobleme des Antragstellers, bei 
dem eine Gürtelrose im unteren Rückenbereich des Antragstellers mit Rötungen, Schwellun-
gen und Ausschlag festgestellt wurde. Mit Eingabe dieses Arschfotos des Antragstellers bei 
Gericht behauptet die KM wie zuvor ausgeführt wiederholt wahrheitswidrig, dass der Antrag-
steller sich angeblich mit den wahrheitswidrigen Behauptungen, seine Gürtelrosensymptome 
seien auf die Gewalteinwirkung der KM zurückzuführen, den Zugang zu und den Aufenthalt in 
einer Männergewaltschutzeinrichtung erschlichen hätte. Mit Eingabe dieses Arschfotos des 
Antragstellers bei Gericht verletzt die KM die Persönlichkeitsrechte und das Rechts am eige-
nen Bild mit der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches des Antragstellers.   
Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Ermittlungsverfahren nach 
dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung gegen die KM wegen Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte und des Rechts am eigenen Bild mit der Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereiches des Antragstellers seitens der KM in der Rechtssache "Arschfoto" des An-
tragstellers. Zudem ergehen weiterführend die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in 
den Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH 
sowie auf anonymisierte und neutralisierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 
202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher 
Rechtsprechung.  
Es ist nachweisbar per Aktenlagen und Verfahrensanalysen gerichtsbekannt, dass der Antrag-
steller in seinen öffentlich angestrengten zivil- und strafrechtlichen Gewaltschutzverfahren ge-
gen die KM selbst niemals diese von der KM gegenüber dem Gericht wahrheitswidrigen be-
haupteten Aussagen gemacht hat, siehe dazu: 

• AKTENZEICHEN 114 F 3707/21 AG/FG Nürnberg 

• AKTENZEICHEN 6F 211/21 und 6F 216/21 AG/FG Mosbach 

• AKTENZEICHEN ST/2167444/2021 Polizeidienststelle Adelsheim 

• AKTENZEICHEN 27 Js 10412/21 Staatsanwaltschaft Mosbach 
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Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Ermittlungsverfahren nach 
dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung gegen die KM wegen wahrheitswidrigen 
Falschaussagen vor Gericht mit Falscher Verdächtigung des Antragstellers seitens der KM, 
angeblich Falschaussagen vor Gericht bezüglich des Zuganges zu und des Aufenthaltes in ei-
ner Männergewaltschutzeinrichtung mit dem gemeinsamen Kind gemacht zu haben. Zudem 
ergehen weiterführend die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in den Gerichtsbe-
schlüssen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH sowie auf ano-
nymisierte und neutralisierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 202/21, 6F 9/22 
und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung. 
 

1.5 Schwerwiegende Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Antragstellers : Rechts-
widrige Presseberichterstattung  

Mit einer Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 202/21 nimmt das 
Amtsgericht Mosbach Bezug auf einen beigefügten Online-Zeitungsartikel der Nordwestzei-
tung vom 23.04.2008 vor 14 Jahren. In diesem Zeitungsartikel wird Bezug darauf genommen, 
dass der Antragsteller als Aktivist und sogenannter "Nazi-Jäger" im Rahmen seiner öffentlich 
nachgewiesenen Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialistischem Un-
recht und Nationalsozialistischen Verbrechen aus dem Zeitraum um 2008 in dem berichteten 
Verfahrenscluster in Wilhelmshaven und Oldenburg vom Landgericht Oldenburg verurteilt wur-
den sei, weil er andere Personen als "Nazis" beschimpft habe.   
Mit dieser Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 202/21 verwendet 
das Amtsgericht Mosbach eine rechtswidrige Presseberichterstattung mit Nennung des Klar-
namens seit 2008, insbesondere mit dem zunehmendem zeitlichen Abstand unter dem Ge-
sichtspunkt der Resozialisierung des Verurteilten. In diesem vor 14 Jahren aus 2008 veröffent-
lichten Zeitungsartikel und vom Amtsgericht Mosbach 14 Jahre später in 2022 verwendeten 
Zeitungsartikels ist auch keine Sicherstellung einer Ausgewogenheit vorhanden, die darin be-
steht, vor der Veröffentlichung eine unmittelbare Stellungnahme des Betroffenen einzuholen. 
Sollte es nach der ersten Instanz zu einem Schuldspruch kommen, darf die Presse ggf. zwar 
einerseits identifizierend berichten, wenn an der Tat und der Identität des Verurteilten ein be-
sonderes öffentliches Interesse besteht. Nach der Verurteilung jedoch überwiegt aber anderer-
seits das Persönlichkeitsrecht des Verurteilten mit zunehmendem zeitlichen Abstand unter 
dem Gesichtspunkt der Resozialisierung, was hier über den Zeitraum von 14 Jahren eindeutig 
gegeben ist. Wenn die Presse rechtswidrig den Namen oder das Bildnis eines Beschuldigten 
veröffentlicht, stehen dem von der Berichterstattung Betroffenen denkbare Ansprüche auf Un-
terlassung der fortgesetzten Verbreitung, Löschung der Berichterstattung, Schadenersatz we-
gen Rechtsanwaltskosten, Geldentschädigung wegen schwerer Persönlichkeitsrechtsverlet-
zung und auch ein Anspruch auf Richtigstellung oder Gegendarstellung zu.  
Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Ermittlungsverfahren nach 
dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung gegen die Nordwestzeitung wegen fortgesetzter 
schwerer Persönlichkeitsrechtsverletzung des Antragstellers. Zudem ergehen weiterführend 
die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in den Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 6F 
9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH sowie auf anonymisierte und neutralisierte 
Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTS-
GERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung. 

 

1.6 Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens beim Landgericht Oldenburg 

Es ergeht hiermit der offizielle Antrag auf amtsseitig einzuleitende Wiederaufnahmeverfahren 
nach dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung bezüglich der in der Nordwestzeitung zu-
vor berichteten Verfahren aus 2008 in Wilhelmshaven und Oldenburg beim Amtsgericht Mos-
bach selbst, auf die das Amtsgericht Mosbach in seiner Verfügung vom 17.08.20022 Bezug 
nimmt. Zudem ergehen weiterführend die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in den 
Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH sowie 
auf anonymisierte und neutralisierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 202/21, 
6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher Rechtspre-
chung. 
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BEGRÜNDUNG UND GLAUBHAFTMACHUNG: 

Verfahrensbezogene Angelegenheiten: 

- Ordnungsmäße und gerichtsbekannte Entschuldigung des Antragstellers bei den betroffenen 
Personen  
- Nicht vollständig durchgeführtes psychologisches Gutachten, weil die Gutachter einer Video-
aufzeichnung der Begutachtung nicht zugestimmt hatten  
- Eingaben in das Verfahrenscluster in Wilhelmshaven und Oldenburg, die nicht vom Antrag-
steller selbst stammten 

NS-Angelegenheiten: 

- Nazi-Juristen, die vor 1945 während des Nazi-Terror- und Vernichtungsregimes tätig waren 
und die dann als ehemalige NS-Funktionseliten nach 1949 in der BRD juristisch tätig gewesen 
sind, u.a. sowohl in Wilhelmshaven, Oldenburg als auch in Mosbach  
- Familienangehörige solcher ehemaligen NS-Juristen, die im heutigen Justizdienst tätig sind 
- die in der speziellen Fachliteratur sowie in den Publikationen von BRD-Justizinstitutionen 
thematisierte Kontinuität von NS-Funktionseliten in der BRD sowie die zögerliche und proble-
matische juristische Aufarbeitung von NS-Unrecht und NS-Verbrechen durch die BRD-Justiz 
- die Verfügung des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 9/22 vom 17.08.2022, in der das Amtsge-
richt Mosbach die Rechtsauffassung mitteilt, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, die NS-
Vergangenheit aufzuarbeiten, was entgegen der Rechtsaufassung des baden-
württembergischen Justizministeriums unter JUMRIX-E-1402-41/878/4 vom 20.06.2022 sowie 
entgegen der Rechtsauffassung des Urteils am 28.06.2022 beim Landgericht Neuruppin mit 
der Verurteilung eines 101-jährigen KZ-Wachmannes wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 
3.500 Fällen steht  
- die aus dem aktuellen Zeitraum um 2022 vom Antragsteller initiierten NS-Verfahren beim 
Amtsgericht Mosbach 

Familienrechtsangelegenheiten: 

- Historie der Verurteilungen der BRD seitens des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte wegen Verschleppung von Sorge- und Umgangsrechtsverfahren entgegen dem Be-
schleunigungsverbot in Kindschaftssachen  
- Verweigerungen der hier involvierten Fachstelle des Jugendamtes Neckar-Odenwaldkreis 
beim Landratsamt Mosbach in seiner eigenen Stellungnahme an das Amtsgericht Mosbach 
unter 6F 211/21 und 6F 202/21 vom 21.06.2022 eine konstruktive, fachliche und sachliche 
Auseinandersetzung mit einem familienpsychologischen Sachverständigengutachten in einem 
Umfang von über hundert Seiten vom 07.04.2022 zu Aktz: 6F 211/21 und 6F 202/21 entgegen 
den Vorgaben einer fachlichen und sachlichen Bearbeitung von gerichtlich bestellten Gutach-
ten vorzunehmen. Und dies nachdem die hier involvierte Fachstelle des JA NOK beim Land-
ratsamt Mosbach am 17.05.2022 zuvor entgegen dem Beschleunigungsgebot in Kindschafts-
sachen zunächst eine Fristverlängerung zur Durchsicht und Bearbeitung dieses umfangrei-
chen familienpsychologischen Sachverständigengutachten beim Amtsgericht Mosbach bean-
tragt hatte. Die Fachstelle des JA NOK beim Landratsamt Mosbach hatte dabei mit Eingabe 
vom 17.05.2022 an das AG MOS unter 6F 202/21 (Sorgerechtsverfahren) die Verlängerung 
der gesetzten Stellungnahmefrist zum 18.05.2022 auf den 31.05.2022 damit begründet, dass 
sie wegen aktuell vorliegender systemkritischer struktureller personalbedingter Hindernisse 
beim Landratsamt Mosbach, dem staatlichen Schutz- und Hilfeauftrag nicht fristgerecht nach-
kommen könne: "... vor dem Hintergrund des hohen Arbeitsaufkommens im Allgemeinen Sozi-
alen Dienst der Jugendhilfe Mosbach und der hiesigen Vertretungssituation kann eine Stel-
lungnahme zum familienpsychologischen Sachverständigengutachten vom 07.04.2022, hier 
vorgelegen am 25.04.2022, nicht fristgerecht zum 18.05.2022 erfolgen. Eine Stellungnahme 
wird zum 31.05.2022 vorgelegt werden."  
 

1.7 Ladung von wiederholt benannten Zeugen, die nicht in die Anhörungen beim AG 
MOS geladen werden 

Die KM benennt in ihren Eingaben an das Gericht immer wieder Zeugen, die allesamt etwas 
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Schlechtes über den Antragsteller auszusagen hätten, die aber dann nicht in den gerichtlichen 
Anhörungen vor dem Amtsgericht Mosbach erscheinen, so dass der Antragsteller seinerseits 
diese Zeugen zu ihren benannten Aussagen vor dem Amtsgericht Mosbach überhaupt nicht 
befragen kann.   
Es ergehen hiermit die offiziellen Anträge auf amtsseitig nach dem Amtsermittlungsgrundsatz 
ausgesprochene Ladungen dieser Zeugen vor das Gericht, damit diese in gerichtlichen Anhö-
rungen zu ihren Aussagen befragt werden können. Zudem ergehen weiterführend die Anträge 
auf Thematisierung dieser Verfahren in den Gerichtsbeschlüssen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 
2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH sowie auf anonymisierte und neutralisierte Veröffentli-
chungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT 
MOSBACH gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung. 

 

1.8 Beauftragung der von der KM abgelehnten und angeblich manipulierten familien-
psychologischen Sachverständigen 

In der Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 202/21 beauftragt hier 
das Amtsgericht Mosbach das zweite Mal hintereinander dieselbe familienpsychologische 
Sachverständige in ein und demselben Verfahren, um die Erziehungsfähigkeit und die psychi-
sche Gesundheit des Antragstellers erneut überprüfen zu lassen, um damit wiederum die an-
hängigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren zu beeinflussen. In der KM-Eingabe an das 
Gericht vom 22.06.2022 unter 6F 202/21 lehnt die KM auf Seite 1 das vom Amtsgericht beauf-
tragte, erstellte und am 07.04.2022 eingereichte familienpsychologische Sachverständigengut-
achten ab, nachdem aber zuvor eingewendet wurde, dass es auf Grund der „bekannten feh-
lenden ausreichenden Sprachkenntnisse“ der KM überhaupt nicht möglich gewesen war, das 
Gutachten „angemessen“ mit der KM zu besprechen. Auf Seite 2 der KM-Eingabe an das Ge-
richt vom 22.06.2022 unterstellt die KM zudem, dass der Antragsteller die Gutachterin eindeu-
tig manipuliert habe.   
Es ergeht hiermit unter Berücksichtigung der Kapitel 1.1 bis 1.8 der offizielle Antrag auf amts-
seitig einzuleitende Beauftragung nach dem Amtsermittlungsgrundsatz per Verfügung die Er-
ziehungsfähigkeit und die psychische Gesundheit der KM überprüfen zu lassen. Zudem erge-
hen weiterführend die Anträge auf Thematisierung dieser Verfahren in den Gerichtsbeschlüs-
sen 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH sowie auf anonymisier-
te und neutralisierte Veröffentlichungen dieser Gerichtsbeschlüsse 6F 202/21, 6F 9/22 und 6F 
2/22 beim AMTSGERICHT MOSBACH gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung. 

2 Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten 

Es ergehen hiermit die offiziellen Anträge gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung, die ano-
nymisierte und neutralisierte Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen vorzunehmen im 
Rahmen der öffentlichen Aufgabe, alle Entscheidungen zu veröffentlichen, an denen die Öf-
fentlichkeit ein Interesse hat oder haben kann, die der Fortbildung des Rechts und zur Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung dienen (u.a. Bundespatentgericht aus dem Jahr 1992 
(GRUR 1992, 53, 54) | § 23 EGGVG (u.a. Erlaß unterlassener Verwaltungsakte), BGH Az. IV 
AR (VZ) 2/16 vom 05.04.2017 | BVerwG 7 B 170.92 vom 01.12.1992 | BVerwG 6 C 3.96 vom 
26.02.1997). 
 

2.1 Veröffentlichung der Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 
9/22 : Rechtsauffassung zu NS-Verfahren 

Die Verfügung des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 9/22 vom 17.08.2022, in der das Amtsge-
richt Mosbach die Rechtsauffassung mitteilt, dass es nicht Aufgabe des Gerichts sei, die NS-
Vergangenheit aufzuarbeiten, was entgegen der Rechtsaufassung des baden-
württembergischen Justizministeriums unter JUMRIX-E-1402-41/878/4 vom 20.06.2022 sowie 
entgegen der Rechtsauffassung des Urteils am 28.06.2022 beim Landgericht Neuruppin mit 
der Verurteilung eines 101-jährigen KZ-Wachmannes wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 
3.500 Fällen steht. 
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2.2 Veröffentlichung der Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 
202/21: Rechtswidrige Presseberichterstattung 

Die Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 202/21, in der das Amts-
gericht Mosbach Bezug auf einen beigefügten Online-Zeitungsartikel der Nordwestzeitung vom 
23.04.2008 vor 14 Jahren nimmt. Mit dieser Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts 
Mosbach unter 6F 202/21 verwendet das Amtsgericht Mosbach eine rechtswidrige Pressebe-
richterstattung mit Nennung des Klarnamens seit 2008, insbesondere mit dem zunehmendem 
zeitlichen Abstand unter dem Gesichtspunkt der Resozialisierung des Verurteilten. Siehe dazu 
Kapitel 1.5.  
 

2.3 Veröffentlichung der Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 
202/21 : Verknüpfung von Familienrechts- und NS-Verfahren 

Die Verfügung vom 17.08.2022 des Amtsgerichts Mosbach unter 6F 202/21, in der das Amts-
gericht Mosbach amtsseitig und offiziell die anhängigen Familienrechtsverfahren 6F 211/21 
und 6F 202/21 sowie daraus assoziiert hervorgehend 6F 2/22 aus ein und demselben Verfah-
renscluster mit den vom Antragsteller gegenwärtig initiierten anhängigen NS- und Rechtsext-
remismus-Verfahren des Antragstellers aus 6F 9/22 aus dem Zeitraum um 2022 sowie mit den 
öffentlich nachweisbaren Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialisti-
schem Unrecht und Nationalsozialistischen Verbrechen des Antragstellers aus dem Zeitraum 
vor 14 Jahren aus 2008 verknüpft. Einerseits beauftragt hier das Amtsgericht Mosbach das 
zweite Mal hintereinander dieselbe familienpsychologische Sachverständige in ein und dem-
selben Verfahren, um die Erziehungsfähigkeit und die psychische Gesundheit des Antragstel-
lers erneut überprüfen zu lassen, um damit wiederum die anhängigen Sorge- und Umgangs-
rechtsverfahren zu beeinflussen. Andererseits weist hier das Amtsgericht Mosbach die fami-
lienpsychologische Sachverständige an, dass die öffentlich nachweisbaren Aufklärungs- und 
Aufarbeitungsbemühungen zu Nationalsozialistischem Unrecht und Nationalsozialistischen 
Verbrechen des Antragstellers aus dem Zeitraum vor 14 Jahren aus 2008 und aus dem ge-
genwärtigen Zeitraum um 2022 dennoch aber nichts mit den Familienrechtsverfahren zu tun 
haben sollten, aus denen heraus aber gerade das Amtsgericht Mosbach diese familienpsycho-
logische Sachverständige beauftragt hat. Und zwar nachdem die KM das entsprechende 
Sachverständigengutachten in ihrer Eingabe vom 22.06.2022 an das Amtsgericht Mosbach un-
ter 6F 202/21 abgelehnt hatte und dabei dem Antragsteller unterstellt hatte, er habe die fami-
lienpsychologische Sachverständige manipuliert. Siehe dazu auch Kapitel 1.8. 

Siehe öffentliche frei verfügbare Dokumentation und Medienaufbereitung unter : 

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-
Verfahren/Versuchte-Instrumentalisierung-von-psychologischen-Sachverstaendigen/ 

 
Mit freundlichen Grüßen 

**** 

 


